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Betrifft Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Eberswalde", Straßenbaubeiträge für Grund-
stückseigentümer im Sanierungsgebiet

Sehr geehrter Herr Trieloff,

bevor ich Ihre konkret gestellte Anfrage beantworte, lassen Sie mich einige informati-

ve Ausführungen und Hintergründe zu den Zielstellungen eines Sanierungsgebietes
machen.

Am 03.05.1999 wurde die durch die StW am 25.03.1999 beschlossene Satzung der
Stadt Eberswalde über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Stadtzent-

rum Eberswalde" bekanntgemacht.

Die Grenzen des Sanierungsgebietes wurden mit der Satzung festgelegt. Die flur-

stücksscharfe Abgrenzung ist eine notwendige Voraussetzung für alle sanierungs-
rechtlichen Vorgänge und unterlag der Genehmigungspflicht der Fördermittelbehör-
de.

Wichtiges Ziel in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet ist es, die vorliegen-

den städtebaulichen Missstände durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen we-
sentlich zu verbessern.

Dazu gehören in erster Linie die Wiederbelebung und Sanierung der Innenstadt
durch Wiederherstellung von Bebauungszusammenhängen und die Modernisierung
und Instandsetzung von Altbauten.
Es war zunächst nicht vorrangiges Ziel, alle Straßen im Sanierungsgebiet zu sanie-
ren, sondern Privaten Fördermittel für die Sanierung ihrer Gebäude zur Verfügung zu
stellen.

Jede einzelne Fördermaßnahme war und ist vorhabenscharf mit dem Fördermittelge-
ber (Landesamt, Ministerium) abzustimmen und zu genehmigen. Damit sind hinsicht-
lich der Umsetzung und Förderfähigkeit von Maßnahmen auch Grenzen gesetzt.
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Weiterer Vorteil eines Sanierungsgebietes ist, neben der Ausreichung von Fördermitteln als

Zuschuss auch für die Privateigentümer, die erhöhte steuerliche Absetzung der Kosten von

Baumaßnahmen für private Investoren.

zu Punkt 1
Grundstückseigentümer, deren Grundstücke sich im Sanierungsgebiet befinden und an eine
Straße grenzen, die nicht im Sanierungsgebiet liegt, sind beim Ausbau dieser Straße zu
Straßenbaubeiträgen heranzuziehen.

Der Eigentümer eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks hat
zur Finanzierung der Sanierung einen Ausgleichsbetrag zu entrichten, der der durch die Sa-

nierung bedingten Erhöhung des Bodenwertes seines Grundstücks entspricht. Der Aus-

gleichsbetrag stellt keine Finanzierung des Straßenausbaus dar. Grundlage für die Sanie-

rung des Gebietes sind die Sanierungsziele gemäß Städtebaulichem Rahmenplan. Die Bo-
denwerterhöhung resultiert aus der durch die Umsetzung der Ziele erfolgten Aufwertung des

gesamten Sanierungsgebietes.
Eine nicht im Sanierungsgebiet gelegene Straße fließt auch nicht in die Bewertung der sanie-

rungsbedingten Wertsteigerung ein.

zu Punkt 2

Ein Ausbau der Friedrich-Engels-Straße ist derzeit nicht geplant. Der Ausbau der Friedrich-

Engels-Straße wird dann geplant, wenn min. 50 % der anliegenden Eigentümer einverstan-
den sind.

Wenn der Ausbau der Friedrich-Engels-Straße in den städtischen Haushalt zur Planung und

Realisierung aufgenommen wird, führt die Stadt Eberswalde (wie bei allen anderen geplan-
ten Straßenausbaumaßnahmen) rechtzeitig vor Baubeginn eine Bürgerversammlung mit den
betroffenen Grundstückseigentümern durch. Hierbei wird über die geplante Straßenausbau-
maßnahme, Varianten, Kostenschätzung und -beteiligung informiert. Die Bürger haben

gleichzeitig die Gelegenheit, sich zur geplanten Straßenausbaumaßnahme zu äußern und

Hinweise und Tipps einzubringen.

Bei der Planung von Straßenausbaumaßnahmen wird neben dem Zustand, Lage und Be-
deutung der jeweiligen Straße im Straßennetz auch grundsätzlich darauf geachtet, dass eine
Doppelbelastung für die Grundstückseigentümer vermieden wird.

Zu Punkt 3
Folgende Straßen liegen an der Grenze des Sanierungsgebietes und im Falle eines Stra-
ßenausbaus sind deren anliegende Grundstückseigentümer beitragspflichtig:

Kantstraße
- Wilhelmstraße (zwischen Kantstraße und Bergerstraße)

Bergerstraße (zwischen Wilhelmstraße und Eisenbahnstraße)
Eichwerderstraße (zwischen Breite Straße und Mauerstraße)

- Pfeilstraße
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- Lessingstraße (zwischen Pfeilstraße und Brunnenstraße)

- Weinberg Straße
- Rudolf-Breitscheid-Straße (zwischen Friedrich-Engels-Straße und Weinbergstraße)

- Friedrich-Engels-Straße

Grundstückseigentümer an Straßen, die innerhalb des Sanierungsgebietes liegen, und die

während des Sanierungszeitraumes nicht saniert werden können, sind nach Aufhebung der

Sanierungssatzung im Falle eines Straßenausbaus ebenfalls beitragspflichtig (z.B. Wilhelm-

straße nördlich der Eisenbahnstraße)

Die Straßen, die aktuell in der Eisenbahnvorstadt ausgebaut werden konnten zusätzlich sa-
niert werden, da die privaten Grundstückseigentümer für die Sanierung der Gebäude weni-
ger Bedarf angemeldet haben und die Fördermittel sinnvoll in der Aufwertung des öffentli-
chen Straßenraums eingesetzt werden konnten.

Für die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet konnten so weitere finanzielle Auswir-

kungen reduziert werden.

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrag

Fellner
Baudezernentin

Anlage:

- Lageplan Sanierungsgebiet



SANIERUNGSGEBIET STADTZENTRUM EBERSWALDE Fortschreibung III der Städtebaulichen Rahmenplanung
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PLAN 15: Gestaltkonzept redaktionelle Fortschreibung, Stand Ju( 2012
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